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(54) Alphorn

(57) Die Erfindung betrifft ein Alphorn mit einem Alp-
hornrohr (101) aus Holz oder Kunststoff (101).

Um einen Einfluss auf das Klangbild des Alphorns
zu schaffen, wird vorgeschlagen, dass ausserhalb des
Alphornrohrs (101) ein zusätzliches Material (302) ange-

ordnet ist, wobei das zusätzliche Material (302) ein an-
deres Material umfasst als
- das Material des Alphornrohrs (101),
- den Trieb einer Rotangpalme und
- einen Schutzlack.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Alphorn mit einem Alp-
hornrohr aus Holz oder Kunststoff.
[0002] Das Alphorn, als traditionelles Instrument der
Alpenländer, umfasst ein konisches Alphornrohr aus
Holz oder Kunststoff, welches üblicherweise mit einem
Peddigrohr umwickelt ist. Dies dient dem Schutz des In-
strumentes und hat, wenn auch nur einen geringen, Ein-
fluss auf die Tonqualität des Instrumentes. Das Peddig-
rohr stammt von der sogenannten Rotangpalme aus der
Gattung Calamus und der Unterfamilie der Calamoideae.
Die Sprossen dieser Palmenart sind etwa 50 - 150 cm
lang, werden getrocknet und maschinell in Längsstreifen
geschnitten und in diesem Zustand als Flecht - und Wi-
ckelrohr exportiert. Das Rohr des Alphorns wird mit die-
sem Peddigrohr umwickelt. Bei den meisten herkömm-
lichen Alphörnern wird zum Schutze des Holzes ein Lack
aufgetragen, bei mit Peddigrohr umwickelten Alphörnern
auf das Peddigrohr, bei nicht umwickelten Alphörnern
direkt auf das Alphornrohr.
[0003] Herkömmliche Alphörner weisen alle ein ähnli-
ches Klangbild auf. Es wäre jedoch wünschenswert, die
Klangpalette zu erweitern.
[0004] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein Alphorn der eingangs erwähnten Art anzu-
geben, bei welchem ein Einfluss geschaffen wird, um
das Klangbild beeinflussen zu können.
[0005] Diese Aufgabe wird durch Patentanspruch 1
gelöst. Die abhängigen Patentansprüche beschreiben
bevorzugte Ausführungsformen.
[0006] Die Erfindung schlägt also vor, dass ausserhalb
des Alphornrohrs ein zusätzliches Material angeordnet
ist, wobei das zusätzliche Material ein anderes Material
umfasst als

- das Material des Alphornrohrs,
- den Trieb einer Rotangpalme und
- einen Schutzlack.

Vorzugsweise umfasst das zusätzliche Material die Kör-
perhülle eines Tieres also Leder, Fell, Haut oder Pelz.
Dadurch kann auf besonders effektive Weise eine Ver-
änderung des Klangbildes hervorgerufen werden.
Erfindungsgemäss kann eine derartige Verwendung
mindestens eines zusätzlichen Materials einen Einfluss
auf die Tongebung des Instrumentes und/oder auf den
Klangcharakter des Alphorns haben.
[0007] Ein vorteilhafter Einfluss auf den Klangcharak-
ter kann insbesondere dadurch erreicht werden, dass
durch das zusätzliche Material eine äusserste Schicht
des Alphorns um das Alphornrohr gebildet ist. Die
Schicht mit dem zusätzlichen Material kann auch mit ei-
nem Schutzlack versehen sein, der zuäusserst auf dem
Alphorn angeordnet ist. In dieser Ausführungsform wird
das zusätzliche Material also in die Aussenschicht(en)
des Instrumentenrohrs implementiert, um derart den Ab-
schluss des Alphorns gegen aussen zu bilden. Die so

gebildeten Aussenschicht(en) werden vorzugsweise di-
rekt auf ein Peddigrohr oder an Stelle eines Peddigrohrs
direkt auf das Holz- bzw. Kunststoffrohr aufgebracht.
[0008] Bevorzugte Materialen zur Beeinflussung des
Klangcharakters umfassen Leder, Fell, Stoff, Gummi
und/oder ein anderes natürliches oder künstliches Ma-
terial als das Alphornrohr.
[0009] In einer ersten bevorzugten Ausführungsform
ist das zusätzliche Material direkt auf dem Aussenum-
fang des Alphornrohrs angebracht. In einer zweiten be-
vorzugten Ausführungsform ist auf dem Alphornrohr ein
Peddigrohr angebracht und das zusätzliche Material auf
dem Aussenumfang des Peddigrohrs angebracht.
[0010] Vorzugsweise ist das zusätzliche Material
durch Verleimung oder andere Klebetechnik angebracht.
Zusätzlich oder alternativ kann das zusätzliche Material
durch Wicklung, Bespannung oder andere Befestigungs-
techniken angebracht sein.
[0011] Vorzugsweise erstreckt sich das zusätzliche
Material über mindestens die Hälfte, vorzugsweise über
mindestens zwei Drittel, der Länge des Alphornrohres.
Weiter bevorzugt erstreckt sich das zusätzliche Material
im Wesentlichen über die Gesamtlänge des Alphornroh-
res.
[0012] Vorzugsweise weist das zusätzliche Material ei-
ne Schichtdicke von mindestens 0,1 mm, vorzugsweise
von mindestens 0,5 mm, auf.
[0013] Gemäss einer bevorzugten Weiterbildung um-
fasst das Alphorn einen Schutzlack. Vorzugsweise ist
der Schutzlack weder auf der Oberfläche des Alphorn-
rohrs noch auf der Oberfläche eines Peddigrohrs ange-
ordnet.
[0014] Nachfolgend ist die Erfindung anhand bevor-
zugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen näher erläutert, anhand welchen sich wei-
tere Eigenschaften und Vorteile der Erfindung ergeben.
Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Alphorn gemäss einer üblichen Ausfüh-
rungsform;

Fig. 2 einen Abschnitt des konischen Alphornrohres
eines Alphorns gemäss Fig. 1;

Fig. 3 einen Abschnitt des konischen Alphornrohres
eines Alphorns gemäss Fig. 1 mit der Beschich-
tung eines zusätzlichen Materiales;

Fig. 4 einen Abschnitt des konischen Alphornrohres
eines Alphorns gemäss Fig. 1 mit Peddigrohr-
wicklung; und

Fig. 5 einen Abschnitt des konischen Alphornrohres
eines Alphorns gemäss Fig. 1 mit Peddigrohr-
wicklung und Beschichtung eines zusätzlichen
Materiales.

[0015] Fig. 1 zeigt ein handelsübliches Alphorn mit ei-
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nem konischen Alphornrohr 101 aus Holz oder Kunst-
stoff. Das konische Alphornrohr 101 weist üblicherweise
eine Länge von etwa zwei bis vier Metern auf. Am oberen
Ende des konischen Alphornrohrs 101 ist eine Öffnung
102 zum Einsetzen eines Mundstücks vorhanden. An
seinem unteren Ende mündet das konische Alphornrohr
101 in ein gebogenes Becherstück 103.
[0016] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht eines Abschnitts
104 des konischen Alphornrohres 101 in der oberen
Rohrhälfte, wie er in Fig. 1 angedeutet ist.
[0017] Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemässe Weiterent-
wicklung des Alphorns, bei welchem ein entsprechender
Rohrabschnitt 104 des konischen Alphornrohrs 101 mit
einem zusätzlichen Material 302 umgeben ist. Das zu-
sätzliche Material 302 umschliesst im Wesentlichen den
gesamten Umfang des Rohrabschnitts 104. Das zusätz-
liche Material 302 erstreckt sich über mindestens zwei
Drittel der Gesamtlänge des konischen Alphornrohrs
101.
[0018] Fig. 4 zeigt wiederum einen Abschnitt 104 des
konischen Alphornrohrs 101 eines handelsüblichen Alp-
horns, welcher mit einem Peddigrohr 301 umwickelt ist.
[0019] Fig. 5 zeigt eine erfindungsgemässe Weiterent-
wicklung des mit einem Peddigrohr 301 umwickelten Alp-
horns. Dabei ist an einem entsprechenden Abschnitt 104
des konischen Alphornrohrs 101 das Peddigrohr 301 mit
einem zusätzlichen Material 302 umgeben. Das zusätz-
liche Material 302 umschliesst im Wesentlichen den ge-
samten Umfang des Peddigrohrs 301, welches seiner-
seits den Rohrabschnitt 104 umschliesst. Das zusätzli-
che Material 302 erstreckt sich über mindestens zwei
Drittel der Gesamtlänge des konischen Alphornrohrs
101.
[0020] Erfindungsgemäss kann durch die äussere An-
bringung des zusätzlichen Materials 302 auf das koni-
sche Alphornrohr 101 das Klangbild des Alphorns beein-
flusst werden.
[0021] Aus der vorangehenden Beschreibung sind
dem Fachmann Abwandlungen des erfindungsgemäs-
sen Alphorns zugänglich, ohne den Schutzbereich der
Erfindung zu verlassen, der alleine durch die Patentan-
sprüche definiert ist.

Patentansprüche

1. Alphorn mit einem Alphornrohr (101) aus Holz oder
Kunststoff (101), dadurch gekennzeichnet, dass
ausserhalb des Alphornrohrs (101) ein zusätzliches
Material (302) angeordnet ist, wobei das zusätzliche
Material (302) ein anderes Material umfasst als

- das Material des Alphornrohrs (101),
- den Trieb einer Rotangpalme und
- einen Schutzlack.

2. Alphorn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass durch das zusätzliche Material (302) eine

Schicht des Alphorns um das Alphornrohr (101) ge-
bildet ist, die am äussersten auf dem Alphorn ange-
ordnet ist oder deren Oberfläche mit einem Schutz-
lack versehen ist, der am äussersten auf dem Alp-
horn angeordnet ist.

3. Alphorn nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zusätzliche Material (302) Leder
und/oder Fell und/oder Stoff und/oder Gummi
und/oder einen Kunststoff und/oder einen organi-
schen Stoff umfasst.

4. Alphorn nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das zusätzliche Material
(302) direkt auf dem Aussenumfang des Alphorn-
rohrs (101) angebracht ist.

5. Alphorn nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass auf dem Alphornrohr (101)
ein Peddigrohr (301) angebracht ist und das zusätz-
liche Material (302) auf dem Aussenumfang des
Peddigrohrs (301) angebracht ist.

6. Alphorn nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das zusätzliche Material
(302) durch Verleimung oder andere Klebetechnik
angebracht ist.

7. Alphorn nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das zusätzliche Material
(302) durch Wicklung, Bespannung oder andere Be-
festigungstechniken angebracht ist.

8. Alphorn nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass sich das zusätzliche Mate-
rial (302) über mindestens die Hälfte, vorzugsweise
über mindestens zwei Drittel, der Länge des Alp-
hornrohres (101) erstreckt.

9. Alphorn nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass sich das zusätzliche Material (302) im We-
sentlichen über die Gesamtlänge des Alphornrohres
(101) erstreckt.

10. Alphorn nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das zusätzliche Material
(302) eine Schichtdicke von mindestens 0,1 mm,
vorzugsweise von mindestens 0,5 mm, aufweist.

11. Alphorn nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Alphorn einen
Schutzlack umfasst, wobei der Schutzlack weder auf
der Oberfläche des Alphornrohrs (101) noch auf der
Oberfläche eines Peddigrohrs (301) angeordnet ist.
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